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Veranstalter - 1.	Segelverein	Barleber	See	e.V.	(1.SVBS)	SA	002

Komitee
- We7ahrtleiter:	Holger	Beierke	
- Jury-Obmann:	N.N.

Regeln

- Die	 RegaFa	 unterliegt	 den	 We7ahrtregeln	 -Segeln-	 der	 World	 Sailing	 der	 aktuellen	
Fassung,	den	OrdnungsvorschriLen	RegaFasegeln	des	DSV,	den	KlassenvorschriLen	sowie	
den	 Segelanweisungen	 des	 Reviers	 und	 der	 Landes-MeisterschaLsordnung	 Sachsen-
Anhalt.			

- Anhang	P	werden	angewendet

Bootsklasse - Ixylon-Jollen	(RLF	1,1)

Meldegebühr

- Meldung	online	über	raceoffice.org	(diese	Form	gilt	als	TexWorm)	
- Meldeschluss	22.08.2021,	24	Uhr	(Nachmeldungen	per	E-Mail	>	zens.nowak@gmail.com)	
- Teilnehmerzahl	auf	25	Boote	begrenzt	
- Meldegebühr	30	€	pro	Boot,	Nachmeldungen	40	€	pro	Boot	(Zu	entrichten	vor	Ort)

Zeitplan

27.08.2021	Fr. 19:00	-	21:00		 Anmeldung

28.08.2021		Sa. 11:00	-	12:30 Anmeldung

12:30	Uhr Steuerleutebesprechung

13:00	Uhr
Ankündigungssignal	1.	WeDahrt,	weitere	WF		
siehe	Aushang

Ab	19:00	Uhr Abendessen

29.08.2021	So. 10:00	Uhr Ankündigung	1.	Tages-WF

12:00	Uhr Letztmögliches	Ankündigungssignal

Siegerehrung	zwei	Stunden	nach	Ende	der	
letzten	We7ahrt

Segelanweisung
- Die	 Segelanweisungen	 sind	 an	 der	 Tafel	 für	 Bekanntmachungen	 am	 We7ahrtbüro	

einzusehen.

Veranstaltungsort - Barleber	See	(im	Norden	von	Magdeburg)

Bahnen - Die	Beschreibung	der	Bahnen	erfolgt	in	den	Segelanweisungen.

Wertung - Es	sind	5	We7ahrten	(WF)	vorgesehen	-	bei	4	gewerteten	WF	ein	Streicher

Liegeplätze - auf	dem	Vereinsgelände

Preise - Urkunden	für	Platz	1	bis	3
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Hinweise

- Die	HaLungsbeschränkung	muss	bei	Anreise	von	jedem	Teilnehmer/jeder	Teilnehmerin	
auf	vorliegenden	Bögen	unterschrieben	werden	–	gilt	nur	im	Original.		

- Alle	teilnehmenden	Boote	müssen	eine	gülmge	HaLpflichtversicherung	für	RegaFen	in	
Höhe	von	2,5	Mio.	Deckungssumme	pro	Schadensfall	oder	dem	Äquivalent	davon	haben.	

- Datenschutz:	Nach	den	EU-Richtlinien	zum	Datenschutz	(Mai	2018)	weisen	wir	darauf	hin,	
dass	mit	der	Teilnahme	an	der	RegaFa	die	Zusmmmung	zur	Veröffentlichung	ihrer	Daten	in	
der	Ergebnisliste	der	RegaFa	und	der	Weiterverwendung	und	Veröffentlichung	der	Daten	
in	der	RegaFaliste	der	Klassenvereinigung	vorliegt.	

- Urheber-	und	Bildrechte:	Die	Daten	der	RegaFateilnehmer/in	(Name,	Verein,	Platzierung)	
kann	der	ausrichtende	Verein	in	Aushängen	sowie	auf	seiner	Internetseite	veröffentlichen.	
Der	ausrichtende	Verein	behält	sich	außerdem	die	Weitergabe	der	oben	angegebenen	
Daten	an	Presse,	Print-	oder	Telemedien	vor.	Dies	gilt	gleichermaßen	für	Fotos	und	
sonsmge	digitale	Daten	der	Teilnehmer/in,	die	in	Zusammenhang	mit	der	Veranstaltung	
entstanden	sind.	

- Ausrichtung	erfolgt	vorbehaltlich	der	zum	Zeitpunkt	der	Veranstaltung	einzuhaltenden	
Corona-Richtlinie	

- BITTE	BEACHTEN:	Aufgrund	behördlicher	Auflagen	zur	Corona-Infek`onslage,	kann	die	
Veranstaltung	kurzfris`g	abgesagt	werden	

- Es	gilt	das	Hygienekonzept	des	1.	SVBS	der	aktuellen	Fassung	(siehe	Anlage)

Verpflegung

Die	Teilnehmer	sind	grundsätzlich	auf	Selbstverpflegung	zum	Frühstück	angewiesen	-	
Brötchenservice	wird	angeboten.		
Unter	Beachtung	der	zur	Veranstaltung	geltenden	Sicherheits-	und	Abstandsregelungen	wird	
eine	Verpflegung	angeboten:		

- Essen	für	alle	Teilnehmer	am	Samstagabend	(im	Startgeld	enthalten)	
- Essen	am	SonntagmiFag	(kostenpflichmg)	
- Brötchenservice	zum	Frühstück	(kostenpflichmg)	
- Verpflegungskosten	werden	bei	der	Anmeldung	kassiert

Unterkuna:	
Weitere	Infos:

- in	eigenen	Fahrzeugen	auf	dem	Vereinsgelände,	sonsmge	Schlafplätze	nach	Absprache	
- zens.nowak@gmail.com
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Hygienekonzept		1.	SVBS	

Wir	freuen	uns,	euch	wieder	als	Gäste	zu	unseren	tradimonellen	RegaFaveranstaltungen	am	Barleber	See	
begrüßen	 zu	 können.	 Es	 kommt	 wieder	 Leben	 in	 die	 RegaFaszene.	 Damit	 die	 Freude	 darüber	 für	 alle	
gleichermaßen	 Bestand	 hat,	 sind	 aktuell	 noch	 einige	 Punkte	 zu	 beachten.	 Grundlage	 bildet	 die	 jeweils	
gülmge	Verordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	zur	Eindämmung	von	SARS-COV2.	Grundsätzlich	ist	dieses	
Hygienekonzept	 als	 Bestandteil	 der	 Ausschreibung	 für	 alle	 Teilnehmer	 und	 Begleitpersonen	 verbindlich	
und	muss	während	des	Aufenthalts	auf	dem	Vereinsgelände	des	1.	SVBS	beachtet	werden.	Es	wird	mit	der	
Meldung	zur	RegaFa	ausdrücklich	anerkannt.	Die	We7ahrtleitung	/	der	Veranstalter	behält	sich	vor,	bei	
Verstößen	gegen	diese	Besmmmungen	Platzverweise	auszusprechen.	

1.	Es	gelten	die	3-G`s	und	so	ist	bei	Anreise	am	Vereinsgelände	von	allen	Teilnehmern	und	Begleitpersonen	
ein	anerkannter	Nachweis	über:		

-	Geimpa	(vollständiger	Impfstatus	gegen	COVID-19),	oder		

-	Genesen,	oder	

-	Getestet	(nega`ves	Schnelltestzer`fikat	nicht	älter	als	24	h)	vorzulegen.		

2.	 Die	 Abstands-	 und	 Hygieneregeln	 müssen	 jederzeit	 eingehalten	 werden.	 In	 geschlossenen	 Räumen	
haben	alle	Personen	ab	sechs	Jahren	eine	FFP-2	od.	medizinische	Mund-Nasen-Bedeckung	zu	tragen.	Die	
betreffenden	 Bereiche	 sind	 mit	 Maskensymbol	 gekennzeichnet.	 Gruppenbildungen	 entgegen	 den	 zum	
Zeitpunkt	der	RegaFa	geltenden	Kontaktbeschränkungen	sind	nicht	gestaFet.		

3.	 Es	 werden	 im	 Außenbereich	 des	 Vereinsgeländes	 überdachte	 Sitzgelegenheiten	 bereitgehalten,	 die	
vorrangig	genutzt	werden	sollen.		

4.	Für	das	Betreten	der	Sanitärräume	gilt	gleichlautend	Pkt.2.	Die	Räume	sind	permanent	zu	 lüLen.	Die	
Duschen	sind	für	den	Zeitraum	der	Veranstaltung	gesperrt	um	Aerosolbildungen	zu	vermeiden.	

5.	 Das	 RegaFabüro	 befindet	 sich	 im	 Clubhaus.	 Das	 Betreten	 erfolgt	wie	 unter	 Pkt.	 2	 und	 in	 jedem	 Fall	
einzeln.		

6.	Für	die	Übernachtung	auf	dem	Vereinsgelände	sind	die	zugewiesenen	Stellplätze	zu	nutzen.		

7.	 Das	 Bewegen	 und	 Slippen	 der	 Boote	 darf	 vorrangig	 nur	 durch	 die	 zugehörige	 Crew/Begleitperson	
erfolgen.	 Bei	 Hilfeleistungen	 ist	 der	 Mindestabstand	 von	 1,5m	 einzuhalten.	 Auf	 dem	 Wasser	 ist	 vor,	
zwischen	 und	 nach	 den	 einzelnen	 We7ahrten	 der	 Mindestabstand	 einzuhalten	 und	 der	 Kontakt	 zu	
anderen	 Booten	 auf	 das	 notwendige	 Minimum	 zu	 beschränken.	 In	 NoWallsituamonen	 darf	 der	
Mindestabstand	unterschriFen	werden.	

8.	 Versorgung:	 Die	 gemäß	 der	 Ausschreibung	 geplante	 Essenversorgung	 erfolgt	 durch	 individuelle	
Abholung	 am	 Küchenfenster.	 Getränke	 werden	 am	 Tresen	 im	 Freigelände	 ebenfalls	 zur	 individuellen	
Abholung	in	begrenztem	Umfang	angeboten.		

9.	Rahmenprogramm:	Es	finden	keine	weiteren	Veranstaltungen	staF.		

10.	 Besprechungen:	 Die	 Steuermannsbesprechung	 und	 die	 Siegerehrung	 finden	 unter	 Einhaltung	 der	
Abstandsregeln	im	Freien	staF.		

Stand	24.06.2021		

Änderungen	bis	zum	Beginn	der	RegaFa	sind	möglich	und	werden	auf	der	Eventseite	bei	Raceoffice	und	in	
den	Aushängen	am	Veranstaltungsort	bekannt	gegeben	
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„Magdeburger	Pokal“	Barleber	See	(Magdeburg)		

Haaungsausschluss	–	Haaungsbegrenzung	-	Unterwerfungsklausel		

Die	 Verantwortung	 für	 die	 Entscheidung	 eines	 Bootsführers,	 an	 einer	We7ahrt	 teilzunehmen	
oder	 sie	 fortzusetzen,	 liegt	 allein	 bei	 ihm,	 er	 übernimmt	 insoweit	 auch	 die	 Verantwortung	 für	
seine	MannschaL.	Der	Bootsführer	ist	für	die	Eignung	und	das	richmge	seemännische	Verhalten	
seiner	 Crew	 sowie	 für	 die	 Eignung	 und	 den	 verkehrssicheren	 Zustand	 des	 gemeldeten	 Bootes	
verantwortlich.	

Der	 Veranstalter	 ist	 berechmgt,	 in	 Fällen	 höherer	 Gewalt	 oder	 aufgrund	 behördlicher	
Anordnungen	oder	aus	Sicherheitsgründen,	Änderungen	in	der	Durchführung	der	Veranstaltung	
vorzunehmen	 oder	 die	 Veranstaltung	 abzusagen.	 In	 diesen	 Fällen	 besteht	 keine	
Schadenersatzverpflichtung	 des	 Veranstalters	 gegenüber	 dem	 Teilnehmer.	 Eine	 HaLung	 des	
Veranstalters,	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund,	für	Sach-	und	Vermögensschäden	jeder	Art	und	
deren	Folgen,	die	dem	Teilnehmer	während	oder	 im	Zusammenhang	mit	der	Teilnahme	an	der	
Veranstaltung	 durch	 ein	 Verhalten	 des	 Veranstalters,	 seiner	 Vertreter,	 Erfüllungsgehilfen	 oder	
BeauLragten	 entstehen,	 ist	 bei	 der	 Verletzung	 von	 Pflichten,	 die	 nicht	 Haupt-/	 bzw.	
vertragswesentliche	 Pflichten	 (Kardinalpflichten)	 sind,	 beschränkt	 auf	 Schäden,	 die	 vorsätzlich	
oder	grob	fahrlässig	verursacht	wurden.	Bei	der	Verletzung	von	Kardinalpflichten	ist	die	HaLung	
des	Veranstalters	in	Fällen	einfacher	Fahrlässigkeit	beschränkt	auf	vorhersehbare,	typischerweise	
eintretende	 Schäden.	 Soweit	 die	 SchadenersatzhaLung	 des	 Veranstalters	 ausgeschlossen	 oder	
eingeschränkt	 ist,	 befreit	 der	 Teilnehmer	 von	 der	 persönlichen	 SchadenersatzhaLung	 auch	 die	
Angestellten,	 Arbeitnehmer	 und	 Mitarbeiter,	 Vertreter,	 Erfüllungsgehilfen,	 Sponsoren	 und	
Personen,	die	Schlepp-,	Sicherungs-	oder	Bergungsfahrzeuge	bereitstellen,	führen	oder	bei	deren	
Einsatz	 behilflich	 sind,	 sowie	 auch	 alle	 anderen	 Personen,	 denen	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Durchführung	der	Veranstaltung	ein	AuLrag	erteilt	worden	ist.	

Die	 gülmgen	 We7ahrtregeln	 Segeln	 der	 World	 Sailing,	 die	 gülmgen	 OrdnungsvorschriLen	
„RegaFasegeln“	und	die	KlassenvorschriLen,	sowie	diese	Ausschreibung	und	Segelanweisung	des	
Reviers	sind	einzuhalten	und	werden	ausdrücklich	anerkannt.	

Datum:	________________________	

............................................................		 	 	 ............................................	

UnterschriL		 	 	 	 Segel-Nr.
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